
Amtliche Mitteilung 3-2020 vom 26. Februar 2020 

Änderung der Satzung der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences für 
das Auswahlverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen vom 12. Feb-
ruar 2020 

 

 
Gemäß § 5 Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in 
Hessen vom 30. Oktober 2019 (GVBl. 2019, 290) hat der Senat der Hochschule Fulda – 
University of Applied Sciences am 12. Februar 2020 die folgende Änderung beschlossen: 

Artikel 1:  Änderungen 

In der Anlage wird als Nr. 2 angefügt: 

„2. Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (BASA-P) 

(1) In dem Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit erfolgt die Auswahl nach folgenden Kri-
terien: 

(a) zu 50% nach dem Grad der Qualifikation (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 HZG) und 

(b) zu 50% nach praktischen Tätigkeiten in einschlägigen Praxisfeldern der Sozia-
len Arbeit, die aufgrund der erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 HZG). Dabei ist 
die Dauer der praktischen, einschlägigen Tätigkeit im Bereich der Sozialen Ar-
beit maßgeblich. 

 

(2) Einschlägige Praxisfelder sind: 

(a) Freizeitgestaltung (z. B. Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Lei-
tung oder Mitarbeit in einer kirchlichen o. ä. Jugendgruppe, Mitarbeit bei Ju-
gendfreizeiten, Leitung einer Kindersportgruppe etc.) 

(b) bildende oder erzieherische Tätigkeiten (z. B. in KiTas, Schulen, Jugendarbeit, 
etc.) 

(c) organisatorische/administrative/beratende Tätigkeiten im sozialen Bereich (Or-
ganisation von Angeboten, Abrechnung von Leistungen etc.) 

(d) Zivildienst und Bundesfreiwilligendienst, wenn in dessen Rahmen betreuende, 
bildende, erzieherische oder organisatorische/administrative/beratende Tätig-
keiten geleistet wurden 

(e) Freiwilliges Soziales Jahr wenn in dessen Rahmen betreuende, bildende, er-
zieherische oder organisatorische/administrative/beratende Tätigkeiten geleis-
tet wurden 

(f) sonstige Praxisfelder im Bereich der Sozialen Arbeit, die im Hinblick auf Erfah-
rungen und Kompetenzen mit den unter a) bis e) genannten vergleichbar sind. 

 

(3) Einschlägige, praktische Tätigkeiten sind bis zum Bewerbungsschluss (15. Juli) an-
rechenbar. Sie müssen, um einen Kompetenzerwerb sicherzustellen, mindestens in 
einem wöchentlichen Umfang von 10 Stunden über mindestens 2 Monate ausgeübt 
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worden sein. Mehrere Tätigkeiten können addiert werden, wenn sie jeweils mindes-
tens in einem wöchentlichen Umfang von 10 Stunden über mindestens 2 Monate 
ausgeübt wurden. Berufliche und praktische Tätigkeiten, die Inhalt der Hochschulzu-
gangsberechtigung oder einer Ausbildung sind, werden nicht angerechnet. 

(4) Verfügen weniger Bewerber*innen über eine praktische Tätigkeit in einem einschlä-
gigen Praxisfeld als Plätze im Auswahlverfahren zu vergeben sind, erfolgt die Aus-
wahl der Bewerber*innen für die verbleibenden Studienplätze nach dem Grad der 
Qualifikation. 

(5) Bewerber*innen, die in beiden Quoten gemäß Absatz 1 zu berücksichtigen sind, wer-
den auf beiden Ranglisten geführt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgen-
der Reihenfolge berücksichtigt: 

(a) Auswahl nach der Dauer der einschlägigen, praktischen Tätigkeit Absatz 1 b), 

(b) Auswahl nach dem Grad der Qualifikation, Absatz 1 a).“ 

Artikel 2:  In-Kraft-Treten 

Diese Änderung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. 

 
 
 
 
Fulda, d. 21.02.2020  Prof. Dr. Karim Khakzar 

Präsident der Hochschule Fulda 
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